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SANKTTONSRECHTLICHE MASSNAHMEN ZUR 
AUFRECHTERHALTUNG DER STRASSENVERKEHRSSICHERHEIT 

IN DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

In e iner hochtechnisierten Gesellschaft w ie der unseren kommt der 
rechtlichen Bewältigung des S traßenverkehrs e ine  herauisragende Be-
deutung zu. Um die em inente Bedeutung des Phänomens zu kennzeich-
nen, seien zunächst einige Zahlen genannt. In der Bundesrepublik Deut-
schland 'besitzen mehr a ls 30 M illionen Einwohner e ine  Fahrerlaubnis, 
die zum Führen eines Personenkraftw agens berechtigt; das sind m ehr 
als 60% der W ohnbevölkerung über 18 Jahre . Hinzu kommen die Füh-
rerscheine für Lastwagen, Omnibusse, M otorräder und Kleinmotorräder. 
Gegenwärtig sind mehr als 33 M illionen Kraftfahrzeuge zugelassen, die 
jährlich eine Gesam tfahrleistung von ca. 341 M illiarden km  erbringen, 
wobei die Fahrleistung der Ausländer noch nicht 'berücksichtigt ist. 
Jedes Jahr nimmt der Bestand an Kraftfahrzeugen zu; auf je 1000 Ein-
w ohner kom men inzwischen w eit m ehr als 400 m otorisierte Fahrzeuqe.

Diese stürm ische Entwicklung der M otorisierung in der Bundes-
republik Deutschland nach dem 2. W eltkrieg, die auf der positiven Seite 
der Bilanz zum bedeutendsten industriellen Faktor geworden ist — fast 
jeder 3. Arbeitsplatz hängt m ittelbar oder unm ittelbar mit diesem Indu- 
striezweiq zusammen, hat auf der anderen Seite in e iner erschreckend 
hohen Opfer quote zu Buche geschlagen, Zwar hat die qeradezu explo-
sive Zunahm e des Kfz-Bestandes in den letz ten 20 Jah ren  nicht auch 
eine ebensolche Entwicklung des U nfallgeschehens zur Folqe qehab't; 
das Unfallri'siko hat sich insbesondere in den letzten Jah ren  vielm ehr 
verringert. M ehr Autos bedeuten also durchaus nicht auch m ehr Unfälle 
o^er Tote. Doch es ereignen sich auf unseren S traßen immerhin noch 
iährlich über 1,5 M illionen Straßenverkehrsunfälle, bei denen jew eils

* Peter C r a m e r ,  Dr. iur., Professor für Strafrecht, Strafprozessrecht, Verkehrs-
und Ordnimgswidrigkeitenrecht an der Ju'stus-Liebig-Universität Giessen.



fast eine  halbe Million M enschen verle tzt und Tausende getötet w erden 
(1982 w aren  es über 11 000 Tote u. 467 000 Verletzte), von den unge-
heuren Sachschäden und w irtschaftlichen Einbußen, die diese Unfälle 
bei den vielen Beteiligten sowie den Haftpflicht-, Kranken-, Unfall- und 
Sozialversicherungen in M illiardenhöhe (1986 rd. 43 M illiarden DM) 
verursachen, und von den g roßen Belastungen von Polizei und Justiz 
ganz zu schweigen. Diese Zahlen m achen die enorm e Bedeutung dieses 
M assenphänom ens deutlich und zeigen, daß zur Hebung der V erkehrs-
sicherheit kein einziges auch nur als annähernd erscheinendes Hilfs-
m ittel ungenutzt bleiben darf. N eben den technischen V erbesserungen 
(Straßenbau, akitive umd passive Sicherheit im Fahrzeugbau) kommt 
nach w ie vor auch dem Straf- und Bußgeldrecht die Aufgabe zu, zur 
M inim ierung der Opferquote des V erkehrs einen entscheidenden Bei-
trag zu leisten.

I. GRUNDSÄTZLICHE ÜBERLEGUNGEN 
FÜR EIN VERKEHRSSTRAFRECHT1

Vor knapp hundert Jah ren hat Franz von Liszt in seinem  M aiburaer 
Program m2 zum erstenm al in der neueren deutschen Strafrechtsqeschi- 
chte mit N achdruck darauf hingew iesen, daß die Strafe in ihrem  dam a-
ligen von der V ergeltungsidee, geprägten Verständnis und insbesondere 
in Gestalt ihres dam aligen Vollzuges alles andere als qeekm et oew esen 
sei, den Delinquenten zu einem  geordneten Leben in der Zukunft anzu-
halten. Von Franz von Liszt stam m t auch die Bemerkung, daß m ancher 
Rückfall unterblieben wäre, hätte  m an darauf verzichtet, den Täter 
wegen seiner ersten  T at e iner Freiheitsstrafe auszusetzen, weil die V er-
hältnisse in den Strafvollzugsanstallten der dam aliqen Zeit eher dazu 
geeignet waren, verderbliche als förderliche Eimiflüsse auf den Strafge- 
fannenen auszuüben. Das M arburger Programm, in dem  Franz von Liszt 
un ter den Stichworten „Besserung der B e s s e r n  nos f äh igen ", „Schutz der 
Gesellschaft vor dem Unverbesserlichen" e in sipeziailpräventives Instru-
m entarium  forderte, hat längst Geschichte gemacht. W ir haben mit 
unserem  Strafgesetzbuch in der ab  1. Januar 1975 geltenden Fassung 
e in  Straf- und Maßregelsysteim in der Hand, das als eines der m odern-

1 D ie nachfolgenden Ausführungen gehen zurück auf einen Vortrag, den der 
V erfasser 1975 vor dem Plenum des D eutschen V erkehrsgerichtstages gehalten hat.  
Seine V orschläge sind in den folgenden Jahren ln allen zuständigen Gremien disku-
tiert worden. Ein Teil der Anregungen ist inzw ischen Gesetz geworden.

* Vgl. Eb. S c h m i d t ,  Einführung in die Geschichte  der deutschen Straf- 
rechtspflege,  3. Aufl., S. 357 ff.



sten in der W elt 'bezeichnet w erden darf. Unter Berücksichtigung der 
früheren Reform en bring t es mit der Einschränkung der kurzfristigen 
Freiheitsstrafe, der Strafaussetzung zur Bewährung m it dien zahlreichen 
M öglichkeiten zur Erteilung von Auflagen und W eisungen, der A ussetz-
ung des Strafrestes, der Verwarnung mit Strafvorbeha'lt, der Möglich-
keit von Strafe albzusehen und den M aßregeln der Besserung und’ Siche-
rung e in M aßnahm esystem , das dem Richter gesta ttet, jedem  A nge-
klagten iim Rahmen seiner Schuld durch e in „m aßgeschneidertes'' Urteil 
gerecht zu werden. Das von Lisztsche Ziel einer V erlagerung dès Straf- 
zweckes auf general- und spezialpräventive Ziele ist heute nicht nur 
allgemein anerkannt, sondern auch in der Gesetzgebung verw irklicht 
■worden.

Die Notwendigkeit, sich mit der Frage ause in anderzusetzen, ob das 
klassische Samktionensystem im V erkehrsbereich un ter präventiven Ge-
sichtspunkten sinnvoil ist, wird — wie ich glaube — deutlicher, wenn 
tman sich vor Augen führt, für w elche Täter gruppen das speziadpräven- 
tive  Instrum entarium  unseres Strafrechts entw ickelt wurde. Ganz e in -
deutig stehlt hier der Täter der allgem einen Krim inalität im V order-
grund, wiie er  uns in Gestalt des Diebes, Betrügers, Räubers, Erpressers 
usw. entgegentritt und m it dem m an im Laufe e iner langen Geschichte 
Erfahrungen gesam melt hat. Dies ließe sich an  vielen Beispielen demon-
strieren. Dagegen ist es sehr firaglich, ob das an  der allgem einen Krimi-
nalitä t en tw ickelte Sanktionsrecht in anderen Bereichen sozialschädli-
chen V erhaltens ausreichende Reaktionsm öglichkeiten bietet. So ste llt 
sich in diesem Zusammenhang etw a die Frage, ob mit den gegenw ärti-
gen strafrechtlichen und strafprozessualen M itteln e in  aus reichender 
Um weltschutz garan tiert und dm chgesetz t w erden  kann. Auch für w eite  
Bereiche der W irtschaftskrim inalität, die ebenfalls nur bedingt in das 
Bild der klassischen Krim inalität paßt, wird m an sich die Fraae vor-
legen müssen, ob neue W ege zur Verhinderung von W irtschaftsstrafta-
ten  und -ordnungsw idrigkeiten beschritten  w erden sollten; dies gillt für 
die Tatbestands seite ebenso wiie für die Rechtsfolgenseite.

Besonders deutlich aber wird die Frage nach einer Reform im Be-
re ich des Verkehrsrechts, in dem die M asse der V erkehrsverstöße vom 
Bild der allglmeinen Krim inalität sich besonders deutlich abhebt. Dies 
zeicjt sich schon darin, daß im V erkehrsbereich das Fahrlässigkeits-
delikt überwiegt — jedenfalls wenn man auf die Erfolgstatbestände ab -
ste llt — w ährend der K ernbereich des Strafrechts auf vorsätzliche T a-
ten  ziuneschmitten ist. V erkehrsdelikte  im w eitesten Sinne und Delikte 
der alkremeinen Krim inalität sind wenigstens teilw eise  völlig anders 
strukturiert, weshalb wir uns mit der Frage au se inandörsetzen müssen, 
welche M öglichkeiten einer Beeinflussung des V erkehrsverhaItems uns



das heutige Sanktionensystem  bietet, d.h. oh wir mit Strafen, Geldbußen, 
Fahrverbot und Fahrerlaubnisentziehung die M öglichkeiten erschöpft ha-
ben, die zu e iner V erbesserung der Verkehirsdiszipliin beitragen können. 
Daß es sich lohnt, dieser Frage nachzugehen, zeigt schon die Tatsache, 
daß die O pferquote des V erkehrs bei weitem  alles in den Schatten stellt, 
was durch die allgem eine Krim inalität an sozialem Schaden angerich-
tet wird. Diese Frage ste llt sich trotz der rela tiv  günstigen U nfallent-
wicklung auch heute mit besonderer Dringlichkeit, weil nunm ehr nach 
den letzten statistischen M eldungen fesitsitebt, daß die Unfallzahlen nach 
ihrer re la tiv  günstigen Entwicklung w ährend der Energiekrise m it der 
dam it verbundenen Geschwindigkeitsbegrenzung in ihrer rückläufigen 
Tendenz retardieren. Aus diesen Gründen ist es angebracht, neu zu 
überdenken, welche general- und spezialpräventiven W irkungen von 
unserem  Sanktionensystem  auf den V erkehrsteilnehm er ausgehen und 
welche neuen M aßnahm en gegebenenfalls zu eineir V erbesserung der 
Verhältnisse auf unseren S traßen beitragen können.

t

Das der Gener a 1 or ä vent ion zuarunde lieoende psychologische Denk- 
modell3 aeh t vom  Bild eines Täters aus, der über die Konsequenzen 
seines V erhaltens reflektiert und dabei die drohende Strafe, das zu 
erw artende EntdeckunosTisiko, die M öalichkeit e iner sozialen Diskrimi-
nierung und son stiere w eitere  Faktoren in Rechnuno stellt, also abwäat 
zwischen den V orteilen und N achteilen, die sich aus der Talt für ihn 
eroeben können. Als logisches prius setzt die Generalprävention — 
neben vielen anderen Faktoren — dam it aber zw eierlei voraus. Einmal 
das Bewußtsein, sich so oder anders entscheiden zu können4. Im Grunde 
paß t dieses Denkmodell desw eaen uneingeschränkt nu r auf Vorsatzde- 
likte, bei denen der Täter w enigstens mit der M öalichkeit rechnet, sein 
V erhalten könne verböten  sein5. In einem  eingeschränkten Sinne nilt 
dieses Modell allerdings auch bei der bew ußten Fahrläissiakeit, bei der 
der Täter wenigstens über die M öalichkeit der T atbestandsverw irkli-
chung reflektiert, dann aber darauf vertraut, es w erde schon nichts pas-

* Daß an der Brauchbarkeit d ieses Denkmodells oft gezw eifelt wurde, soll hier 
nicht verkannt werden.

* Statt aller J e s c h e c k ,  Strafrecht, Allg. Teil, 3. Aufl. 1978, S. 53, W e l z e l ,  
Das deutsche Strafrecht,  11, Aufl. 1969, S. 242: B a u m a n n ,  DAR 1966, 311 Г3161.

8 D ies war auch unter deT Geltung des alten StGB die Prämisse der Vorsatz-  
theorle fvgl. statt aller S c h ö n k e - S c h r ö d e r , StGB, 17. Aufl. 1974, Ç 59 Rdnr
81 ff.)s auf d iese Problematik kann hier jedoch nicht eingegangen werden,



sieren®. Es paßt auch auf die Leichtfertigkeit, Nachlässigkeit oder gar 
Rücksichtslosigkeit gegenüber einer Sorgfaltspflicht, die dem Täter be-
kann t ist7. Ü berträgt man diese Überlegungen auf die V erkehrsdelin-
quenz, so 'bleibt für e ine  Generaliprävention im herköm mlichen V er-
ständnis ein  Anwendungsibereich, der bisher doch wohl überschätzt 
w urde8. Dies ergib t sich aus folgenden Überlegungen:

Zunächst soll allerdings — und zwar mit allem N achdruck — fest- 
geste llt werden, daß es auch im Bereich des V erkehrsrech ts T atbe-
standsgruppen gibt, bei denen eine  Sanktion m otivierend wirken kann. 
Dies gilt z.B. für die Tatbestände, deren V erbot darauf gerichte t ist, sich 
überhaupt nicht oder nicht an das Steuer eines bestim mten Fahrzeugs 
zu setzen, also beim Fahren ohne Führerschein oder in angetrunkenem  
Zustand, bei der Benutzung eines nicht zugelassenen, versteuerten oder 
versicherten Fahrzeugs. Hier bleibt schließlich nur die Strafe als geeig-
netes M ittel zur Abschreckung des potentiellen Täters. Eine motivato- 
rische W irkung kom mt der Sanktion aber auch in dem Bereich der 
abstrak ten Gefährdungstaitibestände zu, in denen der Noirmbefehl so stark 
form alisiert ist, daß dem Kraftfahrer kein Entscheidungsspielraum  für 
sein V erhalten mehr verbleibt. Die Einhaltung von Geschwindigkeitsbe-
grenzungen, H alteverboten, die Beachtung der Verkehrszeichen. Licht-
zeichen, polizeilichen W eisungen usw. kann grundsätzlich durch Sank-
tionen beeinflußt werden. Dies kann schlecht erd inns nicht in Fraoe rre- 
stellt werden. Daneben gibt es V erhaltensw eisen, die durch Rücksichts-
losigkeit, V erantw ortungslosigkeit, Aggressivität usw. beeinflußt sind. 
Auch in diesem  Bereich ergeben sich keine Unterschiede zu der jeweils 
gleichgelagerten Problem atik im Bereich der allomeinen Kriminalität.

Ob ein Fahrer sich tatsächlich durch die Norm m otivieren läßt, 
also z.B. eine Geschiwindiokeitsbeorenzunn einhält, hämot allerdings auch 
davon ab, wie w eit ihm die Norm als Verkehrs vernünftig erscheint odQr 
welchem Entdeckungsrisiko er ausgesetzt ist. Gerade in diesem Bereich 
könnte die Sanktion eine viel größere W irkuna erzielen, wenn das Ent-
deckungsrisiko durch eine verbesserte polizeiliche Überwachung ve r-
größert würde. Eine verstärkte  Verkehrsaufiklärung und V erkehrserzie-

6 Zur bewußten Fahrlässigkeit vgl. statt aller S c h ö n k e - S c h r ö d e r  22. Aufl. 
1985, § 15 RN 193 f., 201. Der Generalprävention kommt in diesem  Bereich de-
sw egen nur eine eingeschränkte Bedeutung zu, w eil der Täter bei seinen Überie- 
gupgen zu dem Ergebnis kommt, durch Vorsicht den Erfolg vermeiden zu können; 
dann aber fehlt ihm auch das Bewußtsein der aktuellen Möglichkeit, den Tatbestand  
zu verwirklichen, weshalb die Strafdrohung nicht in gleichem  Maße abschreckend  
wirkt w ie bei den Vorsatzdelikten.

7 C r a m e r ,  DAR 1974, 319, S t r a t e n w e r t h ,  Stralrecht AT. 1971, S. 298,
8 Vgl. auch J a c o b i ,  DAR 1960, 305 (306).



hiumg kann darüber hinaus dazu beitragen, die Einsicht des V erkehrste il-
nehm ers in  die Notw endigkeit bestim m ter Regeln zu vertiefen. Dem „Kli-
m awechsel im V erkehr" sollte besondere Beachtung geschenkt werden, 
weil die Effizienz einer Norm in hohem M aße vom  Grad ihrer In terna-
lisation im Bewußtsein des einzelnen und der Allgemeinheit abhängt.

2

Neben dem soeben genannten Bereich strikter Normen, in denen die 
G eneralprävention sich wie im übrigen Sanktionsrecht entfalten kann, 
gibt es allerdings eine Vielzahl von V erkehrsvorschriften — und hierzu 
gehören gerade die w ichtigsten — die dem Kraftfahrer einen Beur-
teilungsspielraum  einräumen, innerhalb dessen er seine Entscheidung 
auf der Grundlage seines bisherigen Brfahm ngswissens treffen muß. 
Dies gilt z.B. für das Gelbot, nur so schnell zu fahren, daß das Fahrzeug 
jederzeit beherrscht w erden kann, für das 'Überholverbot (bei unklarer 
V erkehrslage oder das Gebot, auf einen Vorrang zu verzichten, w enn 
die V erkehrslage dies erfordert. Hier zeigen schon die M erkmale „erfor-
derlich" oder „verkehrsgerecht", daß dem Fahrer nicht exakt vorge-
schrieben wird, w as zu tun oder zu un terlassen ist. In diesem Bereich 
brauch t ein Kraftfahrer, der Objektiv verkehrsw idrig fährt, sich keines-
wegs des W iderspruchs seines konkreten V erhaltens zur Norm oder oar 
der damit verbundenen Gefahren bew ußt geworden zu sein. W enn das 
Erfahrungswissen nicht ausreicht, die konkrete Situation zu m eistern, 
kenn t auch der Gutwillige die Risiken nicht, die er für sich und andere 
eingeht. Er kann in diesem Erfahrungsbereich durch e ine  Sanktion höch-
stens zu dem m otiviert werden, w as er sulbjektiv zu leisten vermag, 
m angels ausreichenden Leistungsverm ögens aber nicht zu -dem, was 
objektiv erforderlich ist. Der Normibefehl ist folglich wirkungslos, weil 
er  die Schallm auer des m otivatorisch E rreichbaren nicht zu durchlbre- 
chen verm ag.

Zur V erdeutlichung einige Beispiele. Ist etw a in e iner konkreten 
V erkehrssituation un ter Berücksichtigung der Straßenfübruna, des S tra-
ßenzustandes, der Sichtverhältnisse usw. eine Geschwindigkeit von 
60 km /h oerade noch ungefährlich, so braucht ein Kraftfahrer, d°r infol-
ge  m angelnder Brfahrunq schneller fährt, durchaus nicht auf den Ge-
danken zu kommen, er  könne sich riskan t verhalten; er glaubt vie l-
m ehr — und zwar aufarund seiner bisherigen Erfahrung — sich so zu 
verhallten, wie die StVO es oerade für diese Situation vorschreibt. Die 
Fehlbeurteiluna als solche ist ihm nicht vorwerfbar, wenn er subjektiv 
zur riehtioen Erkenntnis nicht durchdringen konnte. Dieses Phänomen 
zeigt sich insbesondere auch bei einigen besonders gefährlichen Fehl-



Verhaltensweisen iim V erkehr, wie bei Auffahnm fällen, falschem Über-
holen, Abkommen von der Fahrbahn usw. Auffahrunfälle beispielsweise 
entstehen nicht bloß, wenn ein Kraftfahrer bei hohen Geschwindigkei-
ten bis auf wenige M eter auf seinen Vorderm ann auffährt, etw a in der 
Absicht, ihn zu nötigen, die Überholspur freizumachen. In dieser Si-
tuation ist sich selbstverständlich jederm ann der Gefährlichkeit seines 
V erhaltens bewußt. In der überw iegenden Zahl der Fälle kommt es 
aber nicht deshalb zu Anffalbrumfällen, weil der notwendige Abstand 
zum Vorderm ann in so extrem er W eise unter schritten, sondern weil 
der — bei weitem  mehr als einige M eter betragende — nach der Ver- 
kehrslage aber unabdingbar notwendige Sicherheitsabstand nicht e inge-
halten wird. Leilder darf nicht davon ausgegangen werden, daß jeder-
m ann exak t weiß, wie dieser Abstand auszusehen bat. Der Norm selbst 
kann der einzelne in diesem  Fall keine konkrete  Anleitung entnehm en. 
Die S traßenverkehrsordnung sagt, der Abstand zu einem  vorausfah ren-
den Fahrzeug „müsse in der Regel so groß sein, daß auch dann hinter 
ihm gehalten w erden kann, wenn es plötzlich gebrem st wird". Nach 
dieser V orschrift m üßte der Kraftfahrer also zunächst entscheiden, ob 
e in Regelfall vorliegt. Er m üßte dann aus dem Bremsverzögerungswert 
seines Fahrzeugs und seiner Reaktionszeit unter Berücksichtigung der 
Bremsamsiprechizeit den Albstaind berechnen. Dies wird er nicht tun, weil 
e r  dazu schlechterdings nicht in der Lage ist. Statt dessen wird ein 
Fahrer, sofern er sich nicht bew ußt riskant verhält, sich auf seine indi-
viduelle Erfahrung stützen, d.h. den Abstand wählen, der in seiner bishe-
rigen Fahrpraxis ausgereicht hat, um sicher durch den V erkehr zu ge-
langen. Ist dieser subjektiv erfahrene Abstand zu gerinq und kommt 
es zu einem  Unfall, so ist der Betreffende — w enn er  überlebt — um 
eine Erfahrung reicher und wird in Zukunft m öglicherweise einen grö-
ßeren Abstand einhalten. W ie schwierig es ist, Aibstsnde abzuschätzen, 
weiß jeder, der sich in der täglichen Praxis mit V erkebrsrecht be-
schäftigt. So ist etw a von Zeugen kaum  jemals eine zuverlässige A n-
gabe über die Distanz zweier Fahrzeuge zu erw arten. Diese so außero r-
dentlich wichtige, aber auch erlernbare  Fähigkeit wird dem Kraftfahrer 
im Grunde vom niemandem hinreichend beigebracht, w eshalb er im Erge-
bnis auf seine eigenen, m öglicherweise außer ordentlich lückenhaften 
Erfahrungen angewiesen ist. Gleiche Überlegungen lassen sich auch für 
das Beispiel des Überholens vor e iner Kupne amstellen. Tn guamtitativer 
Hinsicht ist der typische Fall nicht der eines b°łwu№, rn'sV anten fÜber-
holm anövers, sondern die Situation, in der sich der Kraftfahrer in der 
Strecke, die er  zum Überholen braucht, verschätzt und d esw eg en  sub-
jektiv davon ausgebt, daß er den Überholvorgang rechtzeitig vo r dem 
möglichen Auftauchen von G egenverkehr wende abschließen können,



W ie schwierig es ist, die für einen gefahrlosen Überhol'vargang benö-
tigte W egstrecke zu berechnen, ist bekannt. Ein Verkehrsriichter nimmt 
ziu jeder V erhandlung, in der ein derartiger Fall ansteht, eine Tabelle 
mit, aus der sich anhand der gefahrenen Geschwin d igkeitódifferen z und 
sonstigen Faktoren die Überholstrecke ablesen läßt. Ein A utofahrer 
besitzt im allgem einen keine solche Talbelle und w enn er  sie besäße, 
könnte e r  sie in der konkreten Situation nicht gebrauchen. Auch hier 
w ird allso der Kraftfahrer sich nur auf seine Erfahrungen stützen können.

Diese Béisipiele ließen sich verm ehren. Sie zeigen insgesamt, daß 
von einer Beeinflußbarkeit des V erkehrsverhaltens diurch Sanktionen 
in Gestalt der Strafe und Geldbuße kaum  die Rede sein kann, wenn 
dem K raftfahrer das notw endige Erfahrungswissen, die notw endige 
Fahrpraxis und ein ausreichendes fahrerisches Leistunasverm ö^en 
fehlen. Daß diese Feststellungen nicht graue Theorie sind, zeiqit die Sta-
tistik. Auf den genannten Um ständen beruht nämlich vor allem das 
hohe A nfängerrisiko bei allen V erkehrsvoroänaen, deren Beherrschung 
ein hohes M aß an Verkehirserfahrunci erfordern, die  bei Anfängern 
eben nicht zu erw arten  ist. So sind Führerscheinanfänger im ersten  
Jah r am Unfallgeschehen mit folgenden Prozentzahlen beteiligt:

Abkommen von der Fahrbahn 20°/n
N ichteinhalten des Rechtsfahrnebots 13%
Auffahren auf den Vorderm ann 11%
Ü berholunfälle 10%
Abbiegefehler 9%

Erst nach drei Jahren Fahrpraxis sinken diese hohen Anteile spür-
bar und erreichen e rs t nach eininen w eiteren  das norm ale Maß.

In dem h ier renan n ten  Bereich ist durch die V erhänoung einer 
Sanktion aber auch keine  s-pezialmräventive W irkuno zu erreichen. 
Schon der Begriff der Spezialprävention in seiner klassischen Bedeu- 
tuno ist h ier verfehlt, denn es geht nicht um den Abbau von Dissoziali- 
tä t durch e ine Resozialisierung des Täters. D araus ergeben sich fol-
gende Konseguenzen:

a) Eine sinnvolle Zielsetzung der Sanktion könnte im V erkehrsbe-
reich nur darin  bestehen, das Leistunosverm öaen des Betroffenen zu 
verbessern, seine W issens- und V erhaltenslücken abzubauen, ihm die 
notwendiaen Fertinkeiten zu verm itteln  usw. Dieses Ziel e iner Beein- 
flussuna des V erkehrs Verhaltens ist durch e ine  S trafe oder G eldbuße 
nicht erreichbar. W er keine  ausreichenden Erfahrunoen besitzt, wird 
nicht dadurch klüger, daß er  zur Kasse gebeten oder gar seiner F rei-
heit beraub t wird. Die Strafe verm ag ein  M anko an fahrerischem  Kön-



nen und W issen nicht auszugleichen. Die Verhängung einer Sanktion 
wird daher in dem Bereich unw irksam  bleiben, in dem eine  sub jektive  
Überforderung des Fahrers zu e iner Fehlleistung im V erkehr geführt 
hat, mag diese Überforderung auf m angelndem  W issen, fehlender oder 
nicht ausreichender Erfahrung oder einem  M angel an technischer Be-
herrschung des Fahrzeugs beruhen. Ein V ergleich aus dem  Bereich des 
A rbeitsrech ts möge dies verdeutlichen. Niemand w ürde hier auf d ie  
Idee kommen, e inen A rbeitnehm er, der m angels Erfahrung bei der Be-
dienung e iner kom plizierten M aschine versag t hat, dadurch zu e iner 
Leistungsverbesserung zu bringen, daß e r ihm eine im A rbeitsvertrag 
e tw a vereinbarte  V ertragsstrafe  auferlegt; abgesehen von der Frage, 
ob dies überhaupt zulässig wäre. Ist der Betreffende in der Lage, die 
M aschine beherrschen zu lernen, so w ird e r  nachgeschiult werden; 
gehen ihm die erforderlichen Fähigkeiten ab, so kann  e r  vernünftiger-
weise nicht an seinem  bisherigen A rbeitspla tz w eiterbeschäftigt w er-
den. Eine Bestrafung mit dem Ziel e iner Leistungsverbesserung w ürde 
jedem  Vorgesetz ten geradezu gro tesk  erscheinen. W arum  nun  im V er-
hältnis e iner jederm ann zugänglichen kom plizierten M aschine — und 
dies ist das Auto — etw as anderes gelten  soll, ist kaum  einzusehen.

b) Aber nicht nur Strafe und Geldbuße, sondern  auch die  speziellen 
verkehrsrechtlichen M aßnahm en wie die Fahrerlaubnisentz iehung und 
das Fahrverbot müssen kritisch überdach t werden, obgleich kein  Zwei-
fel bestehen sollte, daß gerade von ihnen in dem m otivatorisch e rre ich -
baren Bereich e ine starke  Beeinflussung des V erkehrsverhaltens aus-
geht. Vor allem die Fahrerlaubnisentziehung ist w eit mehr gefü rchtet 
als e ine zu erw artende Strafe. Hier verschiebt sich die K ritik daher 
auf e ine  andere  Ebene.

Bedenklich ist nach der in der Bundesrepublik geltenden Regelung, 
daß die Fahrerlaubnis auch dort entzogen w erden  kann, wo Belange 
der V erkehrssicherheit nicht im V ordergrund stehen. So kann  etw a 
bei einem  Diebstahl m ittels eines Fahrzeugs, e iner  Entführung, N o t-
zucht im Kraftwagen usw., die keinesw egs e ine  V erletzung der spezi-
fisch dem K raftfahrer obliegenden Pflichten beinhalten  müssen, die 
Fahrerlaubnisentziehung ausgesprochen w erden. Dies en tw erte t die 
Fahrerlaubnisentziehung als spezifisch verkehrsrechtliche M aßnahm e 
und macht sie als Instrum en t zur A ufrechterhaltung  der V erkehrs-
sicherheit unglaubw ürdig. Bedenklich ist in diesem  Zusamm enhang vor 
allem  die Anwendung der M aßnahm e bei Charakterm ängeln, d ie  nich t 
verkehrsre levan t sind. Noch bedenklicher als dies ist jedoch, daß selbst 
bei verkehrsre levan ten Charakterm ängeln, e tw a e iner überste igerten 
A ggressivität, in der Praxis nur von e iner zeitlich begrenzten F ahrer-
laubnisentziehung Gebrauch gem acht wird. Hier w äre  eine  endgültig©



Entziehung der Fahrerlaubnis die allein rich tige  M aßnahme, w eil es 
so gu t wie ausgeschlossen ist, daß e in T äter innerhalb e iner gew issen 
Frist seinen C harak ter ändert. Schließlich zeigt sich e in  w eiterer N ach-
teil der derzeitigen Regelung darin, daß der Richter nicht zu e ine r die 
gesam te Persönlichkeit um fassenden charakterologischen Überprüfung 
des T äters berechtigt ist, da das S trafverfahren auf die Beurteilung 
solcher Eignungsmängel beschränkt ist, die sich aus der Tat, d ie  den 
Gegenstand des V erfahrens bildet, ergeben. Dem Richter b ie te t sich 
also nur e in T eilausschnitt des Persönlichkeitisbildes, was zur Kon-
sequenz hat, daß er  eine abschließende Beurteilung der Fahrtauglich-
keit in vie len Fällen gar nicht feststellen kann. De lege le ienda  sollte 
dies dazu führen, daß die Entziehung der F ahrerlaubnis w ie früher 
den V erwaltungsbehörden übertragen wird, deren Kompetenzen w eiter 
reichen als die des Richters, die aber verp flichte t w erden m üßten, auf 
richterliche A nordnung ein  Entziehungsverfahren einzuleiten.

c) Die Zurückführung der Fahrerlaubn isentziehung auf e in e  ech te  
Sicherungsm aßnahm e setzt andererseits voraus, daß der A nw endungs-
bereich des Fahrverbo ts erw eitert wird, das dann die Funktion zu e r -
füllen hat, die je tz t von der zeitlich begrenzten F ahrerlaubnisentz ie-
hung erfüllt wird. Die Begrenzung von 1 bis 3 M onaten i'st im O r-
dnungsw idrigkeitenrecht durchaus am Platze, im strafrechtlichen Be-
re ich jedoch verfehlt. Die H öchstgrenze des Fahrverbo ts m üßte im 
Strafrecht erheblich heraufgesetzt werden, um als wirksam e M aßnahm e 
gegen den e ingesetzt w erden zu können, der durch sein V erhalten Ri-
siken des V erkehrs bew ußt heraufbeschw ört. A uch muß die  V erhän-
gung des Fahrverbots auf Fälle beschränkt bleiben, in denen e ine  gro-
be oder beharrliche V erletzung der V erkehrspflichten vorliegt. Aber 
diese Fragen sollen hier jedenfalls nicht w eiterverfo lg t werden, da sie 
stärker auf konstruk tiven als auf krim inalpolitischen Ü berlegungen 
beruhen.

3

Die bisherigen A usführungen sollten verdeutlichen, aaß e in  m oder-
nen Erkenntnissen gerech t w erdendes Sanktionensystem  un ter dem 
Gesichtspunkt einer Beeinflussung des V erkehrsverhaltens stärker 
differenzieren muß als das Straf-, Bußgeld- und M aßregelsystem  des 
geltenden w estdeutschen Rechts. Die N otw endigkeit e iner stärkeren  
Differenzierung erg ib t sich, um dies noch einm al zusam m enfassend 
darzustellen, daraus, daß mit Sanktionen a llein  das V erkehrsverhalten  
des einzelnen nicht in der notwendigen W eise, sondern nur in Teil-
bereichen beeinflußt w erden kann. Daher g ilt es, um nochmals auf



die Zielsetzung jedes Sanktionsrechits zur ückzukommen, solche M aß-
nahm en aufzufinjden,' die geeignet sind, dem K raftfahrer e ine  Hilfe zu i 
V erbesserung seiner Fahrleistung zu geben und den jenigen aus dem 
V erkehr auszuschließen, der e in so großes, nich t ausgleichbares M an-
ko an Leistungsfähigkeit aufweist, daß e r als e ine  ständige Gefahr für 
andere  bezeichnet w erden muß.

Die Differenzierung des M aßnahm esystem s muß dabei die V ersch ie-
denartigkeit der Fakto ren berücksichtigen, die für e ine  gefahrlose V er-
kehrsteilnahm e Voraussetzung sind. Ich w ürde hier d re i Grupipen bil-
den, näm lich erstens die konstitutionellen Faktoren wie die physische, 
psychische oder charakterliche Eignung des Fahrers, zweitens disposi-
tionelle Faktoren, w ie beispielsw eise die vo rübergehende Fahrunsicher-
heit infolge Alkoholm ißbrauchs, A rzneim ittelm ißbrauchs, Ermüdung 
oder e iner vorübergehenden E rkrankung und d rittens d ie  Lern- und 
Erlebnisfaktoren, zu denen das Risiko- und V erantw ortungsbew ußtsein 
ebenso gehören w ie die Regelkenntnis, die m anuelle Beherrschung und 
das Erfahrungswissen zur Bewältigung der im V erkehr auftretenden 
Schwierigkeiten. Lassen Sie mich dies verdeutlichen.

Fahlen bei einem  K raftfahrer z.B. die unabdingbaren konstitu tionel-
len Faktoren, so ist sein F ahrverhalten p raktisch n icht beeinflußbar, 
weshalb jede erz ieherische M aßnahm e ih ren Sinn verliert. Bei ihm 
kom m t nur der endgültige Entzug des Führerscheins in Betracht. W er 
körperliche M ängel aufweist, die  nicht durch Hilfsm ittel oder größere  
Sorgfalt kom pensiert w erden können, dem darf e ine  Fahrerlaubnis 
nich t erte ilt und muß eine  erte ilte  Fahrerlaubnis w ieder en tzogen  w er-
den. Bei e iner nu r vo rübergehenden Fahrunsicherheit, wie beispie ls-
weise Alkoholgenuß oder Ermüdung, ist e ine  Bestrafung oder 
Verhängung einer Geldbuße dagegen durchaus am Platze. Sinnvoll 
ist die Verhängung einer Sanktion allerdings nur, wenn der Täter 
über die  von seinem  Zustand ausgehenden Gefahren ausreichend 
au fgeklärt ist. Beim Alkohol am Steuer ist dies der Fall, ibeim 
Arzneimittelmißlbrauch hingegen schon fraglich und bei E rkrank-
ungszuständen der verschiedensten A rt m ehr als zweifelhaft. A nstelle 
oder neben  e iner Sanktion könnte hier e in  Aufklärungskurs für 
das künftige V erhalten effektiver sein als die Ibloße Verhängung 
von Strafen und Geldbußen. Auch im Bereich der Erlern- und Erlebnis-
fak toren versag t das heu tige Sanktionensystem  auf vielen Gebieten. 
M angelndes Risikobew ußtsein, Regelunkenntnis oder m angelnde Fahr-
praxis können mit Strafen und Geldbußen nicht ausgeglichen werden. 
Zwar kann  nicht bestritten  werden, daß e in  sa nktion ierbarer Sachver-
halt vorliegt, w enn sich jem and in den V erkehr begibt, ohne die Re-
geln der StVO ausreichend zu beherrschen. D urch die Auferlegung



eines Geldopfers w ird aber die m angelnde Regelunkenntnis nicht aus-
geglichen. Daher stellt sich die Frage, ob es z.B. nicht w irksam er ist, 
den Betroffenen zu zwingen, sich auf seine Kosten nachschulen zu 
lassen. Die finanzielle Belastung, die dem einzelnen für e in  Fehlver-
halten im V erkehr auferlegt wird, ist so sicher besser angelegt, als 
wenn der Betroffene gezw ungen wird, einen  Geldbetrag zu zahlen, der 
in öffentlichen Kassen verschwindet.

Geht m an von den hier genann ten  Faktoren aus, so ergeben sich 
folgende Einflußmöglichkeiten auf den K raftfahrer zur Verbesserung 
seiner Leistungsfähigkeit.

a) Notwendig ist zunächst eine  verstärkte  ärztliche Kontrolle und 
Beratung des Kraftfahrers, um konstitu tionelle  Mängel festzustellen, 
sofern dies möglich ist, auszugleichen oder gegebenenfalls die notw en-
digen Konsequenzen zu ziehen. Dabei ist jedoch zu bedenken, daß 
nicht jeder körperliche M angel zur V ersagung der Fahrerlaubnis führen 
muß. Notw endig ist jedoch, daß Mängel überhaupt festgeste llt und dem 
K raftfahrer oder Führerscheinbew erber bew ußt gem acht werden, dam it 
er  sich auf sie e inste llen kann. Selbst Mängel, die, w ie  beispielsweise 
das fehlende räum liche Sehen oder Hören, nich t durch Hilfsm ittel aus-
geglichen w erden können, brauchen nicht zur Versagung der Fahrer-
laubnis zu führen. Die Erfahrung zeigt nämlich, daß der körperlich be -
hinderte K raftfahrer grundsätz lich kein größeres Risiko darstellt, als 
der völlig gesunde, sofern er  in der Lage ist, durch besondere  V orsicht 
und Umsicht sein Gebrechen zu kom pensieren. Dies kann  er  jedoch 
nur, wenn ihm etw aige Mängel bekann t werden. Kommt es zu einem  
Feh lverhalten im V erkehr, bei dem nicht auszuschließen ist, daß es 
durch körperliche oder geistige M ängel veran laßt sein könnte, so ist 
auch bei Führerscheininhabern —  und hier insbesondere bei ä lteren  
K raftfahrern — ein  ärztliches T estverfah ren  angebracht. In  diesem  Fall 
ist näm lich das V ertrauen in die Fahrtaug lichkeit so w eit erschüttert, 
daß es ähnlich wie bei der Fahrerlaubn iserteilung unveran tw ortlich 
wäre, dem Verkehrsauffälligen ohne G esundheitsprüfung und Sehtest 
die Fahrerlaubnis zu belassen. Zwar gibt es bis jetz t noch keine v er-
läßlichen Zahlen darüber, zu welchem  Prozentsazt kö rperliche oder 
geistige M ängel zum Unfallgeschehen beitragen. Eine nicht unerhebliche 
Schwierigkeit besteht allerdings darin, solche Fehlverhaltensw eisen auf-
zuzeigen, die durch körperliche oder geistige  Eignungsm ängel v e ru r-
sacht sein können. Hier m uß em pirisches M ateria l e rs t gew onnen 
werden. G erade un ter dem Gesichtspunkt, daß auf diesem  Gebiet neue 
Erfahrungen gesam m elt w erden müssen, sollte  der K reis der für eine  
ärztliche Befragung in Betracht kom m enden Bezugstaten nicht zu eng 
gezogen werden. Eine Anordnung dieser M aßnahm e ist daher — jeden-



falls für eine  gewisse Anlaufzeit — anstelle oder neben e iner G eld-
buße schon dann indiziert, w enn e in Unfall oder e in sonstiges Fahl-
verhalten m öglicherweise auf körperliche oder geistige Eignungsm än-
gel zurückzuführen ist. Liegen zwingende A nhaltspunkte dafür vor, daß 
ein Fahrer ungeeignet ist, so m üssen Gericht und V erw altungsbehör-
den, die sich mit der V erfolgung oder A hndung eines V e rkehrsver-
stoßes befassen, in der Lage sein, die Einleitung eines Entziehungs-
verfah rens anzuordnen. Hier kann nicht entscheidend sein, ob es sich 
um ein einm aliges oder w iederholtes V ersagen im Straßenverkehr 
handelt. Es wäre unter dem Gesichtspunkt der V erkehrssicherheit un -
verantw ortlich, w enn bei einem  V ersagen im V erkehr, das den Schluß 
auf körperliche oder geistige  Mängel nahelegt, mit einem  Einschreiten 
abgew arte t würde, bis e in  w eiterer, m öglicherweise folgenschw ererer 
V erstoß vorliegt.

b) Notwendig ist eine  verbesserte  V erkehrserziehung und V erkehrs-
aufklärung. Diese Forderung erfolgt in der Erkenntnis, daß ein du rch -
greifender Erfolg aller A nstrengungen zur V erhütung von Unfällen 
davon abhängig jst, daß es gelingt, das Fahrverhalten des M enschen 
zu beeinflussen. Dabei soll die V erkehrsaufk lärung zunächst das Ziel 
verfolgen, die innere Einstellung aller V erkehrsteilnehm er so zu beein-
flussen, daß sie sich aus e igener Einsicht und V eran tw ortung zu einem  
verkehrsangepaß ten  V erhalten veran laß t sehen. W elche em inente Be-
deutung dieser V erkehrserziehung zukommt, liegt auf der Hand. Erst 
ein dem technischen Entw icklungsstand des V erkehrs und seinen Ge-
fahren angepaßtes Bewußtsein und eine daraus resu ltierende Be-
wußtseinslage, bei der das unabdingbare Gebot zur gegenseitigen 
Rücksichtnahm e zur Selbstverständlichkeit wird, füh rt nämlich zu der 
notw endigen Konkordanz zwischen sozialen und rechtlichen Normen, 
welche die ers te  und wichtigste Voraussetzung für ein  Funktionieren 
des Sanktionsrechts darste llt9.

Bei e iner allgemeinen Aufklärung, gew isserm aßen nach dem Gieß-
kannenprinzip, darf es jedoch nicht verbleiben. Aus dem Um stand 
nämlich, daß Führerscheinneulinge in den ersten  drei bis vier Jah ren  
nach dem Erwerb der Fahrerlaubnis einem  unverhältnism äßig hohen 
Unfallrisiko ausgesetzt sind, läßt sich der Schluß ziehen, daß" sich an 
den Erwerb der Fahrerlaubnis ein langjähriger Lernprozeß anschließt. 
Um diesen Lernprozeß abzukürzen, sind w eitere  M aßnahm en notw en-
dig, weil auch bei e iner Intensivierung des Fahrschu lunterrichts in 
Richtung auf die G efahrenlehre nicht zu erw arten  ist, daß  der un ter 
den heutigen Gegebenheiten e tw a vier Jah re  dauernde Prozeß der

9 Ebenso etwa В a u m a n n, DAR 1966, 311.



Erfahrungssam mlung so stark gerafft w erden kann, daß e r  m it der 
Beendigung der Fahrschulausbildung abgeschlossen ist. Dazu ist der 
Erwerb e iner den Sicherheitserfordernissen voll entsp rechenden F ahr-
praxis einfach zu kompliziert. Hinzu kommt, daß die in der Ausbildung 
der Fahrschule gesam m elten Erfahrungen un ter anderen psycholo-
gischen V oraussetzungen gew onnen w erden als die der späteren F ahr-
praxis. Im Fahrun terrich t steh t der Fahrschüler un ter der Obhut eines 
Fahrlehrers, der jederzeit e ingreifen kann und dem dam it — auch aus 
der Sicht des Schülers — die letzte V erantw ortung für die im V erkehr 
zu treffende Entscheidung zukommt. Nach Abschluß der Fahrschule 
hat er jedoch alle notwendigen Entscheidungen selbst zu treffen. Dies 
kann e inerseits dazu führen, daß sich das Gefühl fehlender G eborgen-
heit einstellt, aus dem unter Umständen bei den ersten  selbständigen 
Fahrversuchen eine erhebliche V erunsicherung des K raftfahrers und 
damit eine Erhöhung des Risikos resu ltiert. Dieser ersten  Phase der 
U nsicherheit kann dann aber, wenn eine  gewisse Zeit alles gu t gegan-
gen ist, das trügerische Gefühl folgen, die Gefahren des V erkehrs aus-
reichend zu beherrschen; eine S ituation also, in der das subjektive 
Leistungsgefühl das objektive Leistungsverm ögen bei weitem  übersteigt.

Beide Phasen der Entwicklung sind g leicherm aßen gefährlich, weil 
Unsicherheit ebenso das Unfallrisiko erhöht wie falsche Selbstsicher-
heit. Aus diesen Umständen, die hier aus Raum gründen nur verkürzt 
w iedergegeben w erden können, spricht alles dafür, als neue M aß-
nahme eine  theoretische wie praktische Nachschulung bei solchen 
V erkehrsverstößen vorzusehen, durch die für die V erkehrssicherheit 
wesentliche W issens- und V erhaltenslücken sichtbar werden. Dabei 
sollte man sich an dem W ort „Nachschulung" nicht stören. N achschu-
lung in dem hier verstandenen  Sinne heißt ja nicht W iederholung des 
bisher schon verm itte lten  Unterrichtsstoffes, obwohl es auch natürlich 
solche Fälle geben kann, in ihrem  richtigen Verständnis ist die N ach-
schulung vielm ehr eine  die Fahrpraxis begleitende W eiterbildung. Dies 
ergibt sich aus der Überlegung, daß die eine Person prägenden und 
ihr w eiteres V erhalten am stärksten beeinflussenden Erfahrungen — 
im positiven wie im negativen Sinne — stets diejenigen sind, die sie 
selbst gem acht hat. Dies gilt für den V erkehr ebenso wie für andere 
Lebensbereiche. Fremdes Erfahrungswissen w ird daher um so eher 
akzeptiert, je stärker die Einsicht an Boden gewinnt, in Situationen 
geraten zu können, in denen der Rat des anderen nützlich ist. W er 
sich selbst im V erkehr schon in e iner  riskanten Situation gesehen hat, 
in der er frem des Erfahrungsw issen zu seinem und anderer Nutzen 
hätte änw endep können, wird im allgemeinen auch bereit sein, sich 
dieses W issen in geeigneter Form verm itteln zu lassen. Aber selbst



wenn diese Einsicht noch nicht vorhanden ist, so ist die vielle icht als 
Zwang em pfundene N achschulung immer noch bei weitem  besser, als 
die bloße Auferlegung eines Geldopfers in G estalt der Geldbuße oder 
Geldstrafe, durch das schlechterdings nichts an W issen oder Erfahrung 
verm ittelt w erden kann. Jedenfalls ist das Geld, das der einzelne für 
e inen V erkehrsverstoß aufzubringen hat, besser angelegt, w enn es 
seiner Nachschulung dient, als w enn es dem Fiskus zufließt.

Vorzusehen ist nach meinem Dafürhalten also die Möglichkeit, 
sowohl eine theoretische wie eine  praktische Nachschulung anzuord-
nen. Dies ergib t sich daraus, daß die in einem  Fehlverhalten 
im V erkehr sichtbar gew ordenen Mängel ganz unterschiedlicher 
N atur sein können. Sind W issenslücken festzustellen, so eignet sich 
zu deren Ausgleich eher ein theoretischer V erkehrsunterricht; 
beruht das Feh lverhalten auf e iner fehlenden technischen oder 
m anuellen Beherrschung des Fahrzeugs, so kommt aus naheliegenden 
Gründen nur ein praktischer V erkehrsunterricht in Betracht. Es 
muß allerdings auch vorgesehen werden, daß sowohl ein  the-
oretischer wie ein praktischer U nterricht angeordnet w erden kann. 
Endgültige Vorschläge dafür, wie oft eine  Nachschulung anrje- 
ordnet w erden kann, bis schärfere M aßnahm en gegen den Betroffenen 
angezeigt sind, lassen sich im gegenw ärtigen Stadium noch nicht 
machen. Eine Aussage darüber ist ers t möglich, w enn mit dem Institut 
der Nachschulung ausreichende Erfahrungen gesam m elt sind. Unzweck-
mäßig dürfte es allerdings sein, die Anordnung einer  Nachschulung ad 
infinitum zu w iederholen. Die Erfahrung in anderen Ausbildungszwei- 
qen lehrt, daß ein bestim m ter Anteil einfach nicht in der Lage ist, das 
Klassenziel zu erreichen. W er keine ausreichende Fähigkeit für die 
Teilnahme am K raftverkehr zu erw erben  in der Lage ist, dem m uß 
der Führerschein endgültig entzogen werden, da fahrunsichere  Perso -
nen dieser Art eine  ständige Gefahr für die Allgem einheit darstellen.

c) Ein V erkehrsrecht, das die Sicherheit auf unseren S traßen in 
den V ordergrund rückt, hat nicht bloß dafür Sorge zu tragen, daß der 
längere Zeit in Anspruch nehm ende Lernprozeß abgekürzt wird son-
dern muß auch darum bem üht sein daß das während der Anpassungs- 
zeit von einem  Kraftfahrer ausgehende erhöhte Anfäncrerrisiko tun-
lichst verm indert wird. Aus den Untersuchungen der V ersicherungs-
verbände, die letztlich den Schaden zu bezahlen haben insbesondere 
aber aus dem dort festgestellten hohen Anteil der Führerscheinanfän- 
ger am Abkommen von der Fahrbahn, an Uiberholunfallen, Unfällen 
beim Spurenwechsel und Auffahrunfällen, ergibt sich überdies, daß 
ein erheblicher Teil der vom Führerscheinneuling ausgehenden Ge-
fahren darin besteht, daß er bei der W ahl se iner Geschw indigkeit



seine eigenen Fähigkeiten überschätzt. Diese Erkenntnisse legen es 
nahe, den K raftfahrern für eine  bestim m te Zeit nach dem Erwerb des 
Führerscheins eine Geschw indigkeitsbegrenzung aufzuerlegen. Freilich 
muß diese so gewählt sein, daß sie den übrigen V erkehrsfluß mö-
glichst wenig behindert. Für e ine  G eschw indigkeitsbegrenzung spricht 
w eiterhin, daß die Fähigkeit zur Beherrschung m anueller V orgänge 
um so eher zu erlernen  ist, je langsam er der Vorgang abläuft, den es 
zu beherrschen gilt. W ie bei jeder kom plizierten technischen Betäti-
gung, so tauchen auch beim Fahranfänger Schw ierigkeiten in der Be-
herrschung körperlicher Be wegungs Vorgänge auf, die sich e rs t im Laufe 
der Zeit und dem M aße verringern, in dem der Betreffende Routine 
in der Erledigung der ihm obligenden V errich tungen erw irbt. Die Be-
herrschung eines Kraftfahrzeugs setzt darüber hinaus eine  geschärfte  
Reaktionsbereitschaft vo raus10. Es kann kein Zweifel bestehen, daß die 
zur Beherrschung eines Fahrzeugs notw endige Routine und Sou-
veränitä t bei geringeren G eschw indigkeiten schneller und zuverläs-
siger erw orben w erden kann als bei hohen Geschwindigkeiten. Solan-
ge die zur A npassung an den V erkehr notw endigen Fähigkeiten noch 
nicht voll ausgebildet sind, stellt der Führerscheinneuling e ine  erhöhte 
Gefahr für sich und andere dar, die w irksam  nur durch eine G eschwin-
digkeitsbegrenzung gebannt w erden kann.

Die kritischen Betrachtungen zum bestehenden Sanktionsrecht ha-
ben gezeigt, daß mit den herkömm lichen M itteln e ine wesentliche, d.h. 
die O pferquote des V erkehrs spürbar herabsetzende V erbesserung der 
V erkehrsverhältnisse nicht zu erre ichen  ist. Dies ist im übrigen eine 
Erkenntnis, die sich durchgesetzt und auf vielen T eilgebieten e ine  kaum 
noch überschaubare Zahl von V erbesserungsvorschlägen auf den Plan 
gerufen hat, die das Problem der S icherheit im Straßenverkehr unter 
den verschiedensten A spekten aufgreifen, wobei allerdings fahrzeug-
technische, medizinische, psychologische und sonstige Vorschläge 
durchaus vor rechts- und im engeren  Sinne krim inalpolitischen V or-
schlägen rangieren. Es geht, um dies mit anderen W orten schlagw or-
tartig auszudrücken, um den Faktor „M ensch" im Straßenverkehr, der 
in entscheidendem  M aße das V erkehrsgeschehen und damit auch die 
Opferquote des V erkehrs bestimmt. Ansatzpunkte für e ine  Reform, die 
wie ich glaube vordringlich gew orden ist, sind die Schaffung eines 
speziell auf die V erkehrssicherheit zugeschnittenen krim inalpolitischen

10 BGH VRS 9, 266 — VOR § 3 StVO Nr. 13 (einäugiger Fahrer); ebenso BGH 
VRS 6, 294; OLG Karlsruhe VRS 2, 106; OLG Köln VersR 1966, 530 (Übermüdung), 
LG Bamberg VersR Î962, 814 (Anzeichen einer Bewußtseinsstörung); vgl. auch LG 
Gießen NJW 1954, C12 (Heuschnupfen).



Instrum entarium s, mit Hilfe dessen das V erkehrsverhalten  des e inzel-
nen beeinflußt w erden kann.

II. GRUNDZÜGE DES GELTENDEN 
VERKEHRSSTRAF- UND BUSSGELDRECHTS 
IN DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

Theorie und Praxis erleben  in einem  Gem einwesen nich t immer 
jene Konkordanz, die notwendig ist, um ein bestimm tes soziales Pro-
blem in optim aler W eise zu lösen. Es ist hier nicht der Ort, die  G rün-
de für dieses Phänom en aufzuzeigen. Neben dem M angel an finan-
ziellen M itteln, der überall — mehr oder w eniger — spürbar ist, sind 
es in den westlichen Dem okratien vor allem  die vielfältigen In teressen-
gegensätze, die einen  Durchbruch zu einem  den tatsächlichen Gegeben-
heiten angem essenen Rechtszustand verhindern  oder verzögern. Als 
Beispiel sei hier die in der Bundesrepublik se it Jah ren  geführte  Diskus-
sion um eine  Geschwindigkeitsbegrenzung genannt, die nich t bloß 
unter dem Gesichtspunkt des Umweltschutzes oder der E nergieeinspa-
rung, sondern vor allem aus verkehrssicherheitspolitischen Gründen 
w ünschensw ert wäre. Eine der w ichtigsten Voraussetzungen für die 
S icherheit auf den Schnellstraßen ist ein hom ogener Verkehrsfluß, 
wobei es unter diesem  G esichtspunkt prinzipiell gleichgültig ist, wie 
hoch die Durchschnittsgeschw indigkeit liegt. Gleichwohl hat die unter 
dem Schlagwort „Freie Fahrt für freie Bürger” geführte  Kam pagne 
bislang jede Regierung daran gehindert, sich durch  d ie  Einführung 
e iner Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit dem w esteuropäischen 
Standard anzupassen.

Diese krtitischen Bemerkungen dürfen jedoch nicht den Eindruck 
erw ecken, als w ürde in der Bundesrepublik D eutschland nichts un ter-
nommen, um  die Verhältnisse auf den Straßen zu verbessern  und die 
Opferquote des V erkehrs zu verringern. Seit den 50er Ja h ren  ist e ine  
stattliche Zahl von Gesetzen erlassen  worden, die nicht bloß e in e  V er-
schärfung der bisherigen V orschriften gebracht, sondern auch neue 
W ege beschritten haben, um der Verkehrsdelinquenz sachgerecht zu 
begegnen. Die klassischen Tatbestände der fahrlässigen Tötung und 
fahrlässigen Körperverletzung, die es schon gab, als V erkehrsunfälle 
noch gar nicht bekannt waren, sind vor allem  durch konkrete  und ab -
strakte  Gefährdungstatbestände ergänzt worden. Das Strafrecht, ers t 
recht aber das O rdnungsw idrigkeitenrecht, w arte t also nicht ab, bis 
ein Schaden eingetreten  ist, sondern greift schon im Vorfeld der



e ig e n tlic h e n  Schädigung durch die Norm ierung von Gefähr'dungs- 
taHbeständen ein, um besonders gefährliche oder häufig vorkomm ende 
Verstöße zu erfassen.

Dies sei an der K onstruktion des § 315 с StGB11 erläu tert. Diese 
Norm ist e ine der K ernvorschriften des V erkehrsstrafrechts. Sie ist 
aber außero rden tlich  kom pliziert und in einer dem Laien kaum  zu-
gänglichen Sprache form uliert. In den letzten Jahrzehn ten ist sie m ehr-
fach erw eitert worden. Von ihrem A ussagegehalt her enthält die V or-
schrift des § 315 с StGB zwei verschiedene Tatbestände. Zunächst soll 
bestraft werden, wer im alkoholisierten oder sonst nicht fahrsicheren 
Zustand (Drogen, Übermüdung) ein Fahrzeug führt und dabei einen  
M enschen oder bedeutende Sachwerte gefährdet; insoweit ist § 315 с 
StGB also eine  Q ualifikation von § 316 StGB, der schon die folgenlose 
Trunkenheitsfahrt mit einem  BAK alb 1,3%o unter Strafe ste llt12. Dane-
ben en thält § 315 с StGB einen  völlig selbständigen Tatbestand, der 
grob verkehrsw id rige und rücksichtslose V erkehrsverstöße erfaßt, 
sofern es zu e iner Gefahr kommt. W er diesen Tatbestand liest, w ird  
zunächst fragen, warum  nur das „falsche Ü berholen”, ,,zu schnelle

11 (1) Wer im Straßenverkehr
1. ein Fahrzeug führt, obw ohl er

a) infolge des Genusses alkoholicher Getränke oder anderer berauschender Mit-
tel oder

b) infolge geistiger oder körperlicher Mängel nicht in der Lage ist, ein Fahrzeug  
sicher zu führen, oder
2. grob verkehrswidrig und rücksichtlos

a) die Vorfahrt nicht beachtet,
b) falsch überholt oder sonst bei Uberholvorgängen falsch fährt,
c) an Fußgängerüberwegen falsch fährt,
d) an unübersichtlichen Stellen, an Straßenkreuzungen, Straßeneinmündung oder 

Bahnübergängen zu schnell fährt,
e) an unübersichtlichen Stellen nicht die rechte Seite der Fahrbahn einhält,
f) auf Autobahnen oder Kraftfahrstraßen wendet, rückwärts oder entgegen der  

Fahrtrichtung fährt oder dies versucht oder,
g) haltende oder liegengebliebene Fahrzeuge nicht auf ausreichende Entfernung 

kenntlich macht, obwohl das zur Sicherung des Verkehrs erforderlich ist, und da-
durch Leib oder Leben eines anderen oder fremde Sachen von bedeutendem Wert 
gefährdet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
(2) In den Fallen des Absatzes 1 Nr. 1 ist der Versuch strafbar.
(3) Wer in den Fällen des Absatzes 1
1. die Gefahr fahrlässig verursacht oder
2. fahrlässig handelt und die Gefahr fahrlässig verursacht, wird mit Freiheitsstrafe  
bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

12 Fahrten mit einem ВАК ab 0,80%o bis l,29°/oo sind Ordnungswidrigkeiten.



Fahren" usw., nicht aber ebenso gefährliche V erhaltensw eisen erfaß t 
werden, wie z.B. die Benutzung eines Omnibusses mit defekten Brem-
sen. Der Grund liegt darin, daß in die V orschrift des § 315 с StGB nur 
solche Verstöße aufgenom m en werden, die nach sta tistischen E r-
fahrungsw erten besonders häufig sind oder zu besonders schw eren 
Unfällen führen. Die statistische Erfahrung ist der Grund dafür, daß 
der Katalog der Vorschrift immer w ieder erw eitert wurde. Die zweite 
frage, die sich stellt, betrifft die M erkm ale „grob verkehrsw idrig und 
rücksichtslos”. Diese Erfordernisse sind desw egen in den T atbestand 
aufgenommen, weil krim inelles Unrecht nur verw irklicht ist, w enn eine  
der Zuwiderhandlungen, die selbstverständlich a llesam t e ine O rdnungs-
w idrigkeit darstellen, in besonders drastischer W eise gegen die O rd-
nung auf den Straßen verstößt. Nur grobe Rücksichtslosigkeiten sollen 
krim inalisiert werden, im übrigen bleibt es bei der Ahndung wegen 
einer Ordnungsw idrigkeit. Eine w eitere  Einschränkung bringt das Er-
fordernis der „konkreten G efahr”. An sich w äre  es gerechtfertigt, jede 
grobe Rücksichtslosigkeit im V erkehr zu strafen. Besonders gefährlich 
sind aber Rücksichtslosigkeiten in gefährlichen Situationen. Um diese 
Einschränkung zu garan tieren, beschränkt der S traftatbestand sich auf 
Verhaltensw eisen, die tatsächlich zu e iner Gefahr geführt haben, ob-
wohl dam it weniger Fälle erfaßt werden, als nach den konstruktiven  
Überlegungen eigen tlich erfaß t werden könnten. Ob es nämlich in e iner 
gefährlichen Situation tatsächlich zu e iner Gefahr kommt, kann  vom 
Zufall abhängen. Mit diesen Erläuterungen der Grundtendenzen, die 
in der Vorschrift zum Ausdruck kommen, soll es sein Bewenden haben. 
Daß die Vorschrift zahlreiche w eitere  Problem e birgt, zeigt jeder Blick 
in einen Kommentar.

Eine ebenso bem erkensw erte Tendenz ist die sog. Entkrim inalisie- 
rung des Verkehrsrechts, die 1970 in der Umwandlung der bisherigen 
V erkehrsübertretungen in O rdnungsw idrigkeiten ihren deutlichsten 
Ausdruck fand. Für diese O rdnungswidrigkeiten ist kennzeichnend, 
daß die hier verhängten Sanktionen für den Betroffenen nicht mit 
einem  rechtsethischen U nw erturteil verbunden sind. Obwohl die Geld-
buße ebenso wie die Geldstrafe in einem  finanziellen Opfer besteht, 
soll sie doch — theoretisch! — nur als Denkzettel, als Abm ahnung 
dienen, um den V erkehrssünder künftig zu einem  ordnungsgem äßen 
V erhalten zu veranlassen. Prozessual bestehen erhebliche U nterschiede 
zwischen Straftaten und Ordnungswidrigkeiten. W ährend diese von 
den V erw altungsbehörden geahndet werden, wobei es  dem Betroffe-
nen freisteht, ob er die Gerichte anrufen will, erfolgt bei Strafta ten ein 
richterlicher Strafbefehl oder es kom mt gar zu e iner  Anklage mit der 
sich daran anschließenden Hauptverhandlung.



Zur O rientierung über den gegenw ärtigen Norm bestand sei auf die 
wichtigsten S traftaten und O rdnungsw idrigkeiten hingewiesen, wobei 
aus Raumgründen nur e in Überblick möglich ist.

1

Den eingentlichen Kern des V erkehrsstrafrech ts bilden das un er-
laubte t'n tfernen  vom Unfallort, sog. Unfallflucht (§ 142 StGB), der 
unbefugte Gebrauch eines Fahrzeugs (§ 248 b StGB), gefährliche Ein-
griffe in den Straßenverkehr (§ 315 b StGB), die Gefährdung des 
S traßenverkehrs (§ 315 с StGB) und die T runkenheit im Straßenverkehr 
(§316 StGB). Dazu kommen die allgem einen Tatbestände, w ie die fah r-
lässige K örperverletzung (§ 230 StGB) und fahrlässige Tötung (§ 222 
StGB), die vor allem  im V erkehrsrech t eine  bedeutende Rolle spielen, 
obwohl sie nicht zu den eigentlichen V erkehrsdelikten zählen. Gleiches 
gilt für die Tatbestände des Vollrausche (§ 323 a StGB), der un terlasse-
nen Hilfeleistung (§ 323 с StGB) sowie der Nötigung (§ 240 StGB). Kri-
m inalpolitisch spielt § 142 StGB eine  bedeutende Rolle (1985: 41 067 
Verurteilte); Schutzzweck dieser Norm sind die p rivatrechtlichen In te-
ressen. Von gleicher Bedeutung sind § 315 с StGB (1985: 30 369 V eru r-
teilte) und § 316 StGB (1985: 106 084 Verurteilte).

2

Eine Aufzählung der O rdnungsw idrigkeiten ist nicht möglich. Die 
StVO regelt in allen Einzelheiten die V erhaltensvorschriften für den 
fließenden und ruhenden V erkehr. Jeder V erstoß gegen e ine  solche 
V erhaltensnorm  kann als O rdnungsw idrigkeit geahndet w erden. Die 
StVO ist eine Rechtsverordnung, die vom Bundesm inister für V erkehr 
mit Zustimmung des Bundesrats erlassen  w urde und geändert w erden 
kann. Es bedarf also keines förmlichen Gesetzes, um sie den sich än-
dernden Bedürfnissen des Verkehrs anzupassen. Ihre Normen en tsp re-
chen weitgehend dem Abkommen, das die W irtschaftskom m ission für 
Europa der V ereinten N ationen (ECE) erarbeite t hatte und auf der W ie-
ner W eltkonferenz am 8.11.1968 beschlossen wurde. Beim Erlaß der StVO 
wurde eingehend erö rtert, ob diese Verordnung in ihrem  Aufbau sys-
tem atisch Regelungen für die verschiedenen V erkehrsgruppen (Kraft-
fahrer, Radfahrer, Fußgänger) bringen oder die Norm en an die u n ter-
schiedlichen V erkehrsvorgänge (Geschwindigkeit, Abstand, Überholen, 
A bbiegen usw.) anknüpfen sollte, die dann für alle V erkehrsgruppen 
gelten. Die Regierung hat sich system atisch für e ine  Mischform e n -
tschieden, die in e rster  Linie an den V erkehrsvorgang anknüpft, dane-



ben aber noch Vorschriften bringt, die nur für Kraftfahrer, Radfahrer 
oder Fußgänger gelten.

Peler Cramer

SANKCJONUJĄCE ŚRODKI REAKCJI PRAWNEJ 
DLA ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 

W REPUBLICE FEDERALNEJ NIEMIEC

System sankcji odpowiadający stanowi now oczesnych badań naukow ych i uw zględ-
niający w pływ y oddziałujące na zachow anie w ruchu drogowym musi cechow ać  
w iększe zróżnicowanie, niż przewiduje system kar, grzyw ien i środków dyscyplinar-
nych obowiązującego obecnie prawa zachodnioniemieckiego. Sankcje będące dzisiaj  
do dyspozycji mogą w pływ ać na kształtow anie zachowań poszczególnych uczestni-
ków ruchu drogow ego w odniesieniu do w ystępujących tam sytuacji. Dlatego też 
zapew nienie bezpieczeństwa ruchu drogowego — co jest celem sankcji — wymaga  
stosow ania takich środków, które mogłyby pomagać kierow cy w doskonaleniu spraw-
ności związanych z prowadzeniem pojazdu, a zarazem elim inow ały z ruchu osobni-
ków, którzy wykazują tak poważny, niem ożliwy do wyrównania brak zdolności za-
w odow ej, że trzeba ich traktować jako czynnik permanentnego zagrożenia dla innych.

Klasyczny system  sankcji ukierunkowany na prew encję zarówno ogólną, jak
i szczególną okazuje się  problem atyczny w odniesieniu do dziedziny, jaką jest ruch  
drogow y, ponieważ w przeważającej częśoi dotyczy deliktów  nieumyślnych, pod-
czas gdy prawo karne w swym  zasadniczym zakresie dostosowane jest do czynów  
popełnianych umyślnie. Psychologiczny model myślenia stanow iący podstawę dla  
prewencji ogólnej, dla której punktem w yjścia jest obraz spraw cy św iadom ego kon-
sekw encji sw ego zachowania, z uwzględnieniem  ryzyka w ykrycia, możliwości spo-
łecznego potępienia i wszelkich innych czynników, daje się całkow icie zastosować  
ty lko do czynów  popełnianych umyślnie, kiedy sprawca co najmniej uświadamia 
sobie, że postępek jego oznacza naruszenie zakazu. W  ograniczonym sensie  jednak  
model ten może być użyteczny również w  przypadku św iadom ej nieum yślności (kie-
dy sprawca zdaje sobie sprawę z m ożliw ości zaistnienia następstwa sw ego zacho-
wania, ale trwa w ufności, że w tej konkretnej sytuacji nic się nie wydarzy), lek -
komyślności, niedbalstwa, a nawet brutalnego zlekcew ażenia obowiązku ostrożności, 
którego jest św iadom y. O czyw iście istnieją w zakresie prawa drogow ego również  
stany faktyczne (np. ograniczenie szybkości czy zakazy zatrzym ywania się) zaw ie-
rające sankcje, których działania można ocenić jako motywacyjne. Efekt zależy  
jednak w tych przypadkach rów nież od tego, w jakim stopniu dana norma w y-
daje się kierow cy w danej sytuacji rozsądna oraz jak dalece wskutek naruszenia  
przepisu pow staje dla niego ryzyko wykrycia.

Począwszy od lat pięćdziesiątych w ydano wprawdzie poważną liczbę ustaw ma-
jących na celu poprawę ogólnych warunków na> drogach i zmniejszenie liczby ofiar 
ruchu drogow ego, ale czynnik „człowiek" nie został w nich uw zględniony w stop-
niu, jaki w niniejszej pracy uważa się za konieczny. O zasięgu obowiązujących  
dotychczas norm prawnych mogą ogólnie zorientować przykłady najw ażniejszych  
przestępstw i wykroczeń porządkowych:



Zasadnicza część karnego prawa drogowego obejmuje przypadki niebezpiecznej 
ingerencji w iruch drogow y (§ 315 b kodeksu karnego — StGB), zagrożenie ruchu 
drogow ego (J 315 с kk), nietrzeźwość w czasie uczestnictw a w ruchu drogowym  
(§ 316 kk), Iz w. ucieczka z miejsca wypadku (§ 142 kk) oraz prowadzenie pojazdu 
bez posiadania prawa jazdy lub pomimo zakazu prowadzenia (§ 21 ustawy karnej 
o ruchu drogowym — StVG). Tutaj należą też ogólne stany faktyczne, jak nie-
um yślne uszkodzenie ciała (§ 230 kk) i nieum yślne zabójstwo (§ 222 kk), które 
ważną rolę odgrywają przede wszystkim w prawie drogowym, chociaż nie zalicza  
się ich do w łaściwych przestępstw ruchu drogowego. To samo odnosi się rów nież  
do stanu upojenia alkoholow ego (§ 323 a kk), nieudzielenia pomocy (§ 323 с kkj oraz 
wymuszenia (§ 240 kk).

W yliczanie wykroczeń nie jest tutaj możliwe. Rozporządzenie o zasadach ruchu  
drogow ego (StVO) reguluje szczegółow o normy zachowań w ruchu ciągłym oraz 
w czasie przerw w ruchu. W szelkie uchybienie tym normom może być ścigane jako  
w ykroczenie. StVO jest rozporządzeniem prawnym, które zostało w ydane i może 
być now elizowane przez federalnego ministra komunikacji po uzyskaniu zgody Rady 
Federalnej. N ie jest w ięc wymagana ustawa formalna w celu dostosowania tego  
rozporządzenia do zm ieniających się wym ogów  ruchu drogow ego. Normy jego od 
powiadają w wysokim  stopniu układow i wypracowanemu przez Komisję Gospo-
darczą Narodów Zjednoczonych dla Europy (ECE) i przyjętemu na W iedeńskiej  
Konferencji Światowej w dniu 8 listopada 1968 r.


